Feststellung der Invalidität Gesetz 80/2006

Das Gesetz Nr. 80 vom 09.03.2006, Art. 6, Komma 1,3 und 3 bis – Bezug nehmend auf die Patienten mit onkologische (tumorverdächtige) Pathologien, schreibt vor, dass die Visite um Anerkennung der Zivilinvalidität oder des Handicap von den Kommissionen innerhalb von 15 Tagen nach der Gesuchsstellung gemacht werden muss. Das Ergebnis der Anerkennung hat sofortige Wirkung, außer im Falle einer Suspension, wenn weiter Untersuchungen vorgesehen sind.
